
     

Allgemeine Vertrags- und Reisebedingungen  
 

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Reise von DIE SPEZIALISTEN AG interessieren und danken für Ihr Vertrauen. Mit der Entgegen-

nahme und Bestätigung Ihrer Anmeldung kommt zwischen Ihnen und DIE SPEZIALISTEN AG ein Vertrag zustande. Die nachfolgen-

den allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen (Stand: August 2023) gelten für die Marke BACKGROUND TOURS für die Reise 

«Ruanda – das Land der Frauen» und bilden zusammen mit dem Reiseprogramm einen integrierenden Bestandteil des Vertrages 

zwischen Ihnen und uns. 

 

 
1. Vertragsabschluss 

1.1 Anmeldung 

Durch die vorbehaltlose Bestä-

tigung Ihrer Reisebuchung 

über das Buchungsformular 

auf unserer Website oder Ihrer 

schriftlichen, telefonischen 

oder persönlichen Anmeldung 

kommt zwischen Ihnen und 

Die Spezialisten AG ein Ver-

trag zustande. Meldet die bu-

chende Person weitere Reise-

teilnehmer*innen an, so steht 

sie für deren Vertragspflichten 

(insbesondere Bezahlung des 

Reisepreises) wie für ihre eige-

nen Verpflichtungen ein. Spe-

zielle Rabatte und Vergünsti-

gungen müssen bei der Bu-

chung angegeben werden 

und können nach Rechnungs-

stellung nicht mehr gewährt 

werden. 

1.2 Vertragspartei 

Auf folgende Dienstleistungen 

finden diese Allgemeinen Hin-

weise und Bedingungen keine 

Anwendung: 

1.2.1 Bei allen von Die Spezia-

listen AG vermittelten Nur-Flug-

Buchungen gelten die Reise- 

und Vertragsbedingungen der 

entsprechenden Fluggesell-

schaften. Bitte beachten Sie, 

dass der Vertrag zwischen 

Ihnen und der Fluggesellschaft 

erst mit der Ticketausstellung 

zustande kommt. Allfällige Än-

derungen seitens der Flugge-

sellschaft gehen bis zur Ticket-

ausstellung zu Ihren Lasten. 

1.2.2 Bei Reisen, die nicht von 

Die Spezialisten AG organisiert 

und durchgeführt werden, gel-

ten die Allgemeinen Reise- 

und Vertragsbedingungen der 

jeweiligen Veranstalter, wel-

che wir Ihnen vor Vertragsab-

schluss zukommen lassen. 

2. Preise / Zahlungsbedingun-

gen 

2.1 Preise 

Der von Ihnen zu bezahlende 

Reisepreis ist bei der Reiseaus-

schreibung ersichtlich. Falls 

nicht anders erwähnt, verste-

hen sich die Preise pro Person 

bei Unterkunft im Doppelzim-

mer. 

2.2 Bearbeitungsgebühren 

2.2.1 Änderungswünsche 

Bei Änderungen einer Pau-

schalreise oder anderer Leis-

tungen auf Ihren Wunsch (z.B. 

andere Flugvariante, Verlän-

gerung) bis 90 Tage vor Ab-

reise erheben wir eine Bearbei-

tungsgebühr zwischen CHF 

80.- und CHF 200.- pro Person, 

entsprechend dem Ände-

rungsumfang. Für Änderungen 

ab 89 oder weniger Tage vor 

Reisebeginn gilt Ziffer 4.1. 

2.2.2 Kurzfristige Buchungen 

Für kurzfristige Buchungen 

(Gruppenreisen: innerhalb 30 

Tage vor Abreise / Individual-

reisen: innerhalb 14 Tage vor 

Abreise) verrechnen wir 

eine Expressgebühr von Fr. 80.- 

pro Auftrag. 

2.2.3 Visa 

Gerne holen wir für Sie Ihre 

Visa gegen eine Gebühr ein. 

Bei Gruppenreisen ab der 

Schweiz entfällt die Bearbei-

tungsgebühr, wenn das Visum 

zusammen mit den Visa der 

anderen Teilnehmer eingeholt 

werden kann.  

2.2.4 Bearbeitung und Reser-

vierung Für individuelle Offer-

ten verrechnen wir eine Ge-

bühr, die bei Festbuchung an-

gerechnet wird. Bei der Bu-

chung gewisser Leistungen 

können Bearbeitungsgebüh-

ren anfallen, diese werden in 

der Offerte genannt. Bitte be-

achten Sie, dass Ihre Bu-

chungsstelle zusätzlich Gebüh-

ren für Reservierung und Bear-

beitung erheben kann. 

2.3 Kleingruppe /  

Mindesteilnehmer *innenzahl 

Für die Durchführung einer 

Gruppenreise zum ausge-

schriebenen Preis wird eine 

Mindestteilnehmer*innenzahl 

benötigt. Die genauen Anga-

ben finden Sie bei der Reise-

ausschreibung. Sollte die Reise 

weniger Anmeldungen haben, 

versuchen wir die Gruppen-

reise als Kleingruppe mit einem 

entsprechenden 

Kleingruppenzuschlag durch-

zuführen (siehe dazu Ziffer 

4.2.1). 

2.4 Zahlungsbedingungen 

Nach Eingang der Anmeldung 

erhalten Sie unsere Bestäti-

gung, die zugleich als Rech-

nung gilt. Die Anzahlung be-

trägt 25% des Arrangement-

preises, mindestens CHF 500.- 

pro Person, zahlbar innert 10 

Tagen. Die Restzahlung ist 30 

Tage vor Abreise fällig. Bei Bu-

chungen innerhalb 30 Tagen 

vor Abreise ist der gesamte 

Rechnungsbetrag sofort zur 

Zahlung fällig. Werden die 

Zahlungsfristen nicht eingehal-

ten, kann Die Spezialisten AG 

nach nutzlosem Verstreichen 

einer kurzen Nachfrist vom Ver-

trag zurücktreten und die An-

nullierungskosten gemäss Ziffer 

4 geltend machen. 

2.5 Preisänderungen 

In Ausnahmefällen müssen wir 

uns vorbehalten, die von uns 

publizierten und bestätigten 

Preise zu erhöhen:  

• Erhöhung der Transportkos-

ten (z.B. Treibstoffzuschläge, 

Flughafentaxen, Tarifänderun-

gen usw.) 

• Neu eingeführte oder er-

höhte Abgaben und Gebüh-

ren (z.B. Sicherheitsgebühren, 

Versicherungsgebühren, Nati-

onalparkgebühren, Visakosten 

usw.) 

• Staatlich verfügte Preiserhö-

hungen (z.B. Mehrwertsteuer) 

• Wechselkursänderungen 

• Erklärbare Druckfehler 

Die Spezialisten AG wird Preis-

erhöhungen infolge der oben 

erwähnten Gründe spätestens 

21 Tage vor Abreise bekannt 

geben. Beträgt die Preiserhö-

hung mehr als 10% des ausge-

schriebenen Pauschalpreises 

oder bei Reisen mit Einzelprei-

sen, des Gesamtarrangement-

Preises, haben Sie das Recht 

innerhalb von 5 Tagen nach 

Erhalt unserer Mitteilung kos-

tenlos vom Vertrag zurückzu-

treten. Sie erhalten den bereits 

bezahlten Reisepreis unverzüg-

lich zurückerstattet. 

3. Unterkunft 

Die ausgeschriebenen Preise 

verstehen sich, sofern nicht an-

ders bei der Reise erwähnt, im 

Doppelzimmer. 

4. Umbuchung / Annullations-

bedingungen / Reiseabbruch 

4.1.Umbuchung / Annullation 

durch Kunden 

4.1.1 Annullationsbedingungen 

Sie können jederzeit vor Reise-

beginn vom Vertrag zurücktre-

ten. Eine Umbuchung/Annulla-

tion muss schriftlich erfolgen 

(Mail oder Brief). 

Bei Umbuchungen/Annullie-

rungen werden folgende Ge-

bühren erhoben: 

Bis 60  Tage vor Abreise 40% 

59–31 Tage vor Abreise 50% 

30–00 Tage vor Abreise 100%  

Vorbehalten bleiben beson-

dere Änderungs-, Umbu-

chungs- und Annullierungsbe-

stimmungen der unter 1.2.2 

aufgeführten Reisen.  

4.1.2 Vorzeitige Rückreise /  

Reiseabbruch Falls Sie Ihre 

Reise aus irgendwelchen 

Gründen abbrechen müssen 

oder während der Reise Leis-

tungen ändern wollen, besteht 

kein Anspruch auf Rückerstat-

tung. Unsere Reiseleitung oder 

lokale Vertretung wird Ihnen in 

dringenden Fällen (Erkrankung 

oder Unfall, schwere Erkran-

kung oder Tod von Angehöri-

gen usw.) bei der Organisation 

Ihrer Rückreise oder Änderung 

so weit als möglich behilflich 

sein. Bitte beachten Sie in die-

sem Zusammenhang auch die 

Hilfestellung und Bedingun-

gen durch Ihre Reiseversiche-

rung. Bei Reiseabbruch oder 

Änderung der Reiseleistungen 

gehen die (Zusatz-)Kosten zu 

Ihren Lasten. 

4.2 Umbuchung / Annullation 

durch Die Spezialisten AG 

4.2.1 Mindestteilnehmer*innen-

zahl / Kleingruppenzuschlag 

Unsere angebotenen Grup-

penreisen basieren auf einer 

Mindestteilnehmer*innenzahl, 

welche bei der Reiseausschrei-

bung publiziert ist. Wird diese 

für Ihre Reise nicht erreicht, 

http://www.diespezialisten.reisen/


    

sind wir berechtigt die Reise bis 

spätestens 3 Wochen vor Rei-

sebeginn abzusagen oder ge-

mäss publizierten Kleingrup-

penzuschlag durchzuführen. Ist 

kein Kleingruppenzuschlag 

ausgeschrieben, erlauben wir 

uns einen kostendeckenden 

Zuschlag zu erheben, welcher 

gemäss Pauschalreisege-

setz/Ziffer 6.8.2 die Reise nicht 

mehr als 10% verteuern darf. 

4.2.2 Programmänderungen/ 

Annullation der Reise / Reise-

abbruch Wir behalten uns 

auch in Ihrem Interesse vor, 

einzelne vereinbarte Leistun-

gen oder Reiseverläufe vor 

oder während der Reise zu än-

dern, wenn unvorhergesehene 

Umstände dies erfordern. In 

seltenen Fällen kann es auch 

nötig sein, eine Reise abzusa-

gen oder vorzeitig abzubre-

chen. Umstände dieser Art sind 

u.a. Streiks, behördliche Mass-

nahmen oder höhere Gewalt 

(z.B. Naturkatastrophen, Epide-

mien, Unruhen, kriegerische Er-

eignisse usw.) oder andere 

Umstände, welche die Reise 

verunmöglichen, erheblich er-

schweren oder eine erhebli-

che Gefährdung der Teilneh-

mer*innen mit sich brin-

gen. Sollten diese Änderungen 

vor Abreise eintreten, behalten 

wir uns das Recht vor, allfällige 

Mehrkosten Ihnen zu belasten. 

Sollten diese Änderun-

gen während der Reise eintre-

ten, richten sich Ihre Rechte 

nach Ziffer 7. 

5. Versicherungen 

Der Abschluss einer Annullati-

onskosten- und Assistancever-

sicherung wird dringend emp-

fohlen. Beim Abschluss einer 

auf Ihre Bedürfnisse zuge-

schnittene Versicherungslö-

sung sind wir Ihnen gerne be-

hilflich. Sollten Sie keine Versi-

cherung über uns abschlies-

sen, bestätigen Sie damit, dass 

Sie über eine ausreichende, 

private Versicherungsdeckung 

verfügen. Stellen Sie sicher, 

dass Sie für Unfälle und Krank-

heiten im Ausland ausreichend 

versichert sind.  

6. Pass / Visa / Impfungen /  

Gesundheit / Ein- und Ausfuhr 

Die vorgeschriebenen Ge-

sundheits-/ Impf-, Visa-, Ein-

reise- und Passbestimmungen 

müssen bei jeder Reise zwin-

gend eingehalten werden. Wir 

bitten Sie, uns umgehend 

nach der Buchung von allen 

durch Sie angemeldeten 

Reiseteilnehmer*innen eine 

gut lesbare Kopie vom Reise-

dokument (Reisepass oder ID, 

je nach Reiseland und Reise-

bestimmungen), mit dem Sie 

reisen werden, zuzusenden 

(Mail oder Post). Nach Erhalt 

Ihrer Reisebestätigung bitten 

wir Sie, diese genau zu kontrol-

lieren, und mögliche fehler-

hafte Angaben uns zu melden, 

damit wir diese sofort korrigie-

ren können. Stimmen die An-

gaben und die Schreibweise 

auf den Reiseunterlagen nicht 

mit denjenigen im Reisedoku-

ment überein, kann es zu ei-

ner Einreiseverweigerung und 

zwangsweisen Rückführung 

kommen, deren Kosten Sie zu 

tragen haben. Müssen Reise-

unterlagen neu ausgestellt 

werden, weil die Angaben in 

der Anmeldung nicht mit de-

nen im Reisedokument über-

einstimmen, gehen die Kosten 

zu Ihren Lasten. Bitte beachten 

Sie die geltenden Zoll- und De-

visenbestimmungen von Ihrem 

Reiseland, aber auch die von 

der Schweiz (bzw. dem Land, 

in dem Sie wohnen) für Ihre 

Rückreise.  

6.1 Reisedokumente und -un-

terlagen Für das Mitführen des 

korrekten, gültigen Reisedoku-

ments (Reisepass oder ID, je 

nach Reiseland und Reisebe-

stimmungen), der erforderli-

chen Visa, der Reiseunterla-

gen und Ihrem Impfausweis 

mit den vorgeschriebenen 

Impfungen für Ihre Reise, sind 

Sie selbst verantwortlich. Bitte 

beachten Sie die gelten-

den Bestimmungen und Hin-

weise bei der Reiseausschrei-

bung oder fragen Sie bei uns 

frühzeitig nach. 

6.2 Einholung von Visa 

Bei Gruppenreisen mit Schwei-

zer Reiseleitung, in der Regel 

ab/bis Schweiz, ist Die Spezia-

listen AG für die fristgerechte 

Einholung der Visa besorgt. Bei 

lokal geführten Reisen und in-

dividuell zusammengestellten 

Reisen sind Sie für die Einho-

lung der benötigten Visa zu-

ständig. Die nötigen Unterla-

gen erhalten Sie mit unserer 

Reisebestätigung. 

6.3 Gesundheitsbestimmungen 

Angaben zu vorgeschriebe-

nen und empfohlenen Impfun-

gen sowie Gesundheitsbestim-

mungen finden Sie im Katalog 

oder werden Ihnen bei Bu-

chung der Reise mitgeteilt und 

in der Bestätigung wiederholt. 

Zusätzlich empfehlen wir 

Ihnen, sich vor der Buchung Ih-

rer Reise, spätestens 6 Wochen 

vor Abreise, bei Ihrem Haus- 

oder Tropenarzt über einen all-

fälligen zusätzlichen individuel-

len Impfschutz usw. zu infor-

mieren.  

7. Haftung  

7.1 Allgemein 

Die Spezialisten AG hat die Ka-

talogausschreibungen, die 

Auswahl der an Ihrer Reise be-

teiligten Unternehmen mit al-

ler Sorgfalt vorgenommen und 

die Reisen professionell organi-

siert. 

7.2 Ausfall von Leistungen  

Die Spezialisten AG vergütet 

den Ausfall vereinbarter Leis-

tungen oder die zusätzlich ent-

standenen Kosten, soweit es 

der Schweizer-, der lokalen 

Reiseleitung oder dem Leis-

tungsträger nicht möglich war, 

vor Ort eine gleichwertige Er-

satzleistung anzubieten und 

auch kein Verschulden Ihrer-

seits vorliegt. Unsere Haftung ist 

auf insgesamt den doppelten 

Reisepreis pro Person be-

schränkt und umfasst nur den 

unmittelbaren Schaden. Vor-

behalten bleiben internatio-

nale Abkommen (Ziffer 7.4.1). 

7.3 Haftungsbeschränkung auf 

den doppelten Reisepreis 

Bei Pauschalreisen und ande-

ren Leistungen ist die Haftung 

für andere als Personenschä-

den (Sachschäden, reine Ver-

mögensschäden usw.) auf 

den doppelten Reisepreis pro 

Person beschränkt. Vorbehal-

ten bleiben tiefere Haftungsli-

miten oder Haftungsaus-

schlüsse in anwendbaren inter-

nationalen Abkommen oder 

nationalen Gesetzen. 

7.4 Haftungsbeschränkungen / 

Haftungsausschlüsse 

7.4.1 Internationale Abkom-

men und nationale Gesetze 

Enthalten internationale Ab-

kommen oder anwendbare 

nationale Gesetze, Beschrän-

kungen der Haftung oder Haf-

tungsausschlüsse bei Schä-

den aus Nichterfüllung oder 

nicht gehöriger Erfüllung des 

Vertrages, kann sich Die Spezi-

alisten AG auf diese berufen 

und haftet nur im Rahmen die-

ser Abkommen oder nationa-

ler Gesetze. Internationale Ab-

kommen dieser Art bestehen 

insbesondere im Transportwe-

sen (Flug-, Eisenbahn-, und 

Schiffsverkehr). Vorbehalten 

bleiben weitergehende Haf-

tungsbeschränkungen oder 

Haftungsausschlüsse dieser All-

gemeinen Geschäftsbedin-

gungen. 

7.4.2 Haftungsausschlüsse 

Die Spezialisten AG haftet 

nicht, wenn die Nichterfüllung 

oder die nicht gehörige Erfül-

lung des Vertrages auf folgen-

des zurückzuführen ist: 

• Versäumnisse Ihrerseits 

• Unvorhersehbare oder nicht 

abwendbare Versäumnisse ei-

nes Dritten, der an der Erbrin-

gung der vertraglich verein-

barten Leistungen nicht betei-

ligt ist. 

• Höhere Gewalt oder auf ein 

Ereignis, welches Die Spezialis-

ten AG oder ein Dienstleis-

tungsträger trotz aller gebote-

nen Sorgfalt nicht vorhersehen 

oder abwenden konnte. Die 

Spezialisten AG haftet somit 

nicht für Änderungen im Reise-

programm, die auf Streik, Unru-

hen, Witterungsverhältnisse, 

behördliche Massnahmen, 

Verspätungen von Dritten usw. 

zurückzuführen sind.  

• Programmänderungen in-

folge Flugplanänderungen 

7.4.3 Lokale Veranstaltungen 

Für Aktivitäten und Ausflüge, 

welche am Reiseziel gebucht 

werden, bzw. nicht im verein-

barten Reiseprogramm enthal-

ten sind, haftet Die Spezialisten 

AG nicht. 

7.5 Vertane Urlaubszeit /  

Entgangene Urlaubsfreude 

usw. 

Für vertane Urlaubszeit, ent-

gangene Urlaubsfreuden, 

Frustrationsschäden usw. haf-

tet Die Spezialisten AG nicht. 

7.6 Ausservertragliche Haftung 

Die ausservertragliche Haf-

tung richtet sich nach den 

massgebenden nationalen 

Gesetzen und internationalen 

Abkommen, vorbehalten blei-

ben weitergehende Haftungs-

begrenzungen resp. Haftungs-

ausschlüsse dieser Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen. 

8. Beanstandungen 

8.1 Beanstandung und Abhilfe  

verlangen Sollten Sie während 

der Reise Anlass zu Beanstan-

dungen haben, so müssen Sie 

diese unverzüglich der Reiselei-

tung, unserer lokalen Vertre-

tung oder dem betroffenen 

Leistungsträger (z.B. Hotel) be-

kannt geben. Dies ist eine 

zwingende Voraussetzung für 



    

eine spätere Geltendma-

chung von Ersatzansprüchen 

und ermöglicht meist bereits 

eine Abhilfe vor Ort. 

8.2 Wird vor Ort keine Lösung  

gefunden Sollte keine Abhilfe 

vor Ort möglich sein, müssen 

Sie dort eine schriftliche Bestä-

tigung verlangen, die Ihre Be-

anstandung und deren Inhalt 

umfasst. Die Reiseleitung, lo-

kale Vertretungen und Leis-

tungsträger sind nicht berech-

tigt irgendwelche Schadener-

satzforderungen anzuerken-

nen. 

8.3 Nach Ihrer Rückkehr 

Wurde vor Ort keine befriedi-

gende Abhilfe ermöglicht, 

müssen Sie Ihre Beanstandung 

sowie die Bestätigung, die Sie 

vor Ort eingeholt haben, inner-

halb 30 Tagen nach Rückreise 

schriftlich bei Die Spezialisten 

AG oder Ihrer Buchungsstelle 

einreichen. Werden diese Be-

dingungen nicht eingehalten, 

erlöschen sämtliche Ansprü-

che. 

9. Mitwirkungspflichten Ihrer-

seits 

9.1 Persönliche Voraussetzun-

gen Reisen in fremde Länder 

bedingen, dass sich die Reise-

teilnehmer*innen den fremden 

Sitten und Gebräuchen an-

passen. Die Reiseleitung kann 

Reiseteilnehmer*innen von der 

Reise ausschliessen, welche 

die Reisegruppe nachhaltig 

stören, sich oder andere Reise-

teilnehmer*innen durch Ihr 

Verhalten gefährden oder 

nicht gewillt sind, sich den Ge-

pflogenheiten des Reiselandes 

anzupassen. Rückreisekosten 

usw. gehen zu Lasten der Rei-

seteilnehmer*innen und der 

bezahlte Reisepreis kann nicht 

zurückbezahlt werden. 

9.2 Gesundheitliche Voraus-

setzungen Zum Reisen wird 

eine gute Gesundheit (mental 

und physisch) vorausgesetzt. 

Sie sind verpflichtet, uns bereits 

bei der Reiseanmeldung über 

alle reiserelevanten Krankhei-

ten und Einschränkungen zu 

informieren. Sollten Sie auf Me-

dikamente angewiesen sein, 

so sind Sie selbst dafür verant-

wortlich, für die Reise genü-

gend Medikamente mit sich zu 

führen. Sollte ein*e Reiseteil-

nehmer*in diese Voraussetzun-

gen nicht erfüllen, kann die 

Reiseleitung diese*n Reiseteil-

nehmer*innen von der Reise 

ausschliessen. Rückreisekosten 

usw. gehen zu Lasten der Rei-

seteilnehmer*innen und der 

bezahlte Reisepreis wird nicht 

zurückbezahlt. 

10. Planung nach Ihrer Rück-

kehr Trotz bester Reiseplanung 

kann es vorkommen, dass sich 

aufgrund nicht vorhersehbarer 

oder nicht abwendbarer Ereig-

nisse die Rückreise verspätet. 

Sie sollten daher für den Rück-

kehrtag und bei Reisen in an-

dere Kontinente auch für den 

Folgetag keine Verpflichtun-

gen vorsehen, deren Nichtein-

haltung schwerwiegende Fol-

gen haben könnte. 

11. Individuelle Flüge /  

Rückbestätigung Bei Gruppen-

reisen ohne Schweizer Reiselei-

tung, individuellen Reisen oder 

Reisen mit individuellen Flügen 

sind Sie für die zeitnahe Über-

prüfung der Abflugzeiten von 

Ihren Flügen verantwortlich; 

ebenso für das pünktliche Er-

scheinen zum Check-In und 

Boarding. Versäumnisse kön-

nen zum Verlust des Trans-

portanspruchs führen, allfällige 

Mehrkosten gehen zu Ihren 

Lasten. 

12. Reisegarantie  

Unser Unternehmen ist Teilneh-

mer am Garantiefonds der 

Schweizer Reisebranche und 

garantiert Ihnen die Sicherstel-

lung Ihrer im Zusammenhang 

mit der Buchung einer Pau-

schalreise einbezahlten Be-

träge sowie Ihre Rückreise. In-

formationen erhalten Sie bei 

Ihrer Buchungsstelle.  

13. Datenschutz  

13.1 Kundendaten  

Die Spezialisten AG benötigt 

von Kunden*innen und den 

Mitreisenden verschiedene 

Daten (z.B.  

Vor- und Nachname, Geburts-

datum, Adresse, Telefonnum-

mer usw.) zur korrekten Ver-

tragsabwicklung. Die Spezialis-

ten AG untersteht dem 

schweizerischen Datenschutz-

gesetz. Die Spezialisten AG ist 

verpflichtet, die Daten sicher 

aufzubewahren und speichert 

diese in der Schweiz.  

Im Zusammenhang mit Bu-

chungen werden in der Regel 

die folgenden Daten erhoben 

bzw. bearbeitet: Angaben zu 

Reisen wie Reisedaten, Reiser-

oute und Destination, Flugge-

sellschaft, Hotel, Preise, 

Kundenwünsche, Informatio-

nen und Angaben über Mitrei-

sende, Gesundheitsdaten, z.B. 

Angaben über gesundheitsbe-

dingte besondere  

Bedürfnisse oder Erkrankungen 

und Unfälle während einer 

Reise, Vielfliegernummer usw. 

13.2 Übermittlung an Leistungs-

träger und Behörden Die Spezi-

alisten AG leitet die Daten der 

Kunden*innen nur weiter, 

wenn diese zur Vertragsab-

wicklung mit den Leistungser-

bringern notwendig sind. Diese 

können sich im Ausland befin-

den, wo der Datenschutz unter 

Umständen nicht schweizeri-

schem Standard entspricht. 

Sowohl Die Spezialisten AG, als 

auch die Leistungserbringer 

können aufgrund gesetz-licher 

Bestimmungen oder behördli-

cher Anordnung verpflichtet 

sein, Daten von Ihnen an (aus-

ländische) Behörden weiterzu-

leiten. Dies betrifft insbeson-

dere, aber nicht ausschliess-

lich, Flugreisen in die USA (Ad-

vance Passenger Information 

System/APIS, TSA Secure Flight 

Programm), Hotels usw. 

13.3 Besonders schützenswerte  

Personendaten Je nach ge-

buchten Leistungen kann es 

sein, dass  

Die Spezialisten AG besonders 

schützenswerte Personenda-

ten erheben muss. So kann 

aufgrund  

eines Verpflegungswunsches 

unter Umständen auf die Reli-

gionszugehörigkeit geschlos-

sen werden. Solche Daten 

werden in der Regel an Leis-

tungserbringer für die korrekte 

Vertragserfüllung weitergelei-

tet oder unter Umständen auf-

grund  

gesetzlicher Verpflichtungen 

oder behördlicher Anordnun-

gen staatlichen Stellen be-

kannt gegeben. Indem der 

Kunde uns (Die Spezialisten 

AG) solche Angaben zukom-

men lässt, ermächtigt er Die 

Spezialisten AG ausdrücklich, 

dass Die Spezialisten AG diese 

Informationen gemäss dieser 

Bestimmung verwenden darf. 

13.4 Informationen über Ange-

bote und Programme Die Spe-

zialisten AG erlaubt sich, sofern 

Sie (Kunde*innen) sich für den 

Newsletter angemeldet ha-

ben, Sie in Zukunft über Pro-

gramme und Reisen von Na-

ture Tours zu informieren. Die 

Kunden*innen haben jederzeit 

die Möglichkeit, diesen Dienst 

abzubestellen. 

13.5 Durchsetzen von Rechten 

Die Spezialisten AG behält sich 

das Recht vor, Daten der Kun-

den*innen an Behörden und 

Dritte zur  

Durchsetzung der berechtig-

ten Interessen von Die Spezia-

listen weiterzuleiten. Gleiches 

gilt bei Verdacht auf eine 

Straftat. 

13.6 Fragen zum Datenschutz  

Wenn Sie Fragen zum Daten-

schutz haben, Einsicht, in die 

bei Die Spezialisten AG gespei-

cherten Daten wünschen oder 

den Informationsdienst abbe-

stellen möchte, steht Ihnen 

Nature Tours zur Verfügung 

oder Sie treten mit Die Spezia-

listen AG per E-Mail in Verbin-

dung: info@diespezialisten.rei-

sen 

14. Ombudsstelle 

Vor einer gerichtlichen Ausei-

nandersetzung empfehlen wir 

Ihnen mit der unabhängigen 

Ombudsstelle der Schweizer 

Reisebranche Kontakt aufzu-

nehmen. Die Ombudsstelle ist 

bestrebt, bei jeder Art von 

Problemen zwischen Ihnen 

und uns, oder dem Reisebüro 

(wenn Buchung nicht direkt 

bei uns) eine faire und ausge-

wogene Einigung zu erzie-

len. Ombudsman der Schwei-

zer Reisebranche, Postfach, 

8038 Zürich, Mo–Fr 10.00–16.00 

Uhr, Telefon 044 485 45 35,  

E-Mail: info@ombudsman-tou-

ritik.ch  

15. Gerichtsstand 

Im Verhältnis zwischen 

Ihnen und Die Spezialisten AG 

ist ausschliesslich schweizeri-

sches Recht anwendbar. Kla-

gen gegen, die Die Spezialis-

ten AG können nur am Firmen-

sitz in Bern angebracht wer-

den. 

BACKGROUND TOURS 

Neuengasse 30 

CH-3001 Bern                             

Tel: +41 31 313 00 22 

E-Mail: info@background.ch 


